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urheberrecht Folgerecht, oder wie oft
sollen Kunstler an ihrem Werk verdienen?

Die letzte Revision des urspriing-
lich aus dem Jahre 1922 stam-
menden Gesetzes liegt zwar nur
etwas mehr als zehn Jahre
zuriick. Unter dem Eindruck der
aktuellen Entwicklung — Inter-
net, digitale Datentrager mit im-
mer hoherer Kapazitdt — sowie
die Ratifizierung zweier interna-
tionaler Abkommen durch die
Schweiz, lud das Eidgendssische
Institut fiir Geistiges Eigentum im
Jahre 2000 die interessierten Or-
ganisationen ein, ihre Vorschldge
fiir eine erneute Revision einzu-
bringen. Dabei stehen sich
natiirlich die Interessen der Ur-
heber und der Nutzer gegeniiber
und beide Seiten lehnen den im
Jahre 2001 vom Eidgendssischen
Institut fiir Geistiges Eigentum
erarbeiteten ersten Vorentwurf
fiir eine Teilrevision des Gesetzes
ab. Naheliegenderweise aus un-
terschiedlichen Motiven.

Wahrend die Organisationen der
Kulturschaffenden den Vorent-
wurf zurlickweisen, weil er zu
einseitig auf die Anliegen der
Nutzer und Produzenten einge-
he, werfen ihm diese Kreise ge-
nau das Gegenteil vor. In ihren
Augen wiirden der Schutz und die
verwandten Schutzbereiche in
«inakzeptabler und uferloser
Weise ausgebaut». Schliesslich
wurden im vergangenen Jahr
drei Arbeitsgruppen aus Interes-
senvertretern gebildet, die sich
mit verschiedenen Gebieten des
Urheberrechts auseinander setz-
ten. Mitte ndchsten Jahres nun
soll der neue Vorentwurf in die
Vernehmlassung gehen.

Wo stehen wir heute?

Das Urheberrecht schiitzt Werke
der Literatur und Kunst, die als
geistige Schopfungen mit indivi-
duellem Charakter gelten. Dazu
gehoren selbstverstandlich auch
Fotografien. Allerdings gibt es ge-
rade bei Fotografien oft Missver-
stdndnisse und Probleme. Er-
wahnt sei hier stellvertretend der
Fall einer Pressefotografie des
Wachmanns Christoph Meili, die
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Gut mdglich, dass viele Fotografen in
ihrem Alltag keinen Gedanken an das

Urheberrecht verschwenden. Doch gerade

diese Berufsgruppe konnte besonders
betroffen sein, wenn das Bundesgesetz
revidiert wird. Was wohl bis spatestens
2007 der Fall sein wird.

Bewusst gestaltete Werke, wie dieses Doppelportrdt, sind urheberrechtlich
geschiitzt. Auch die auf dem Bild gezeigten Personen haben ein Recht an
ihrem eigenen Bild. Das Ziircher Obergericht sprach einer Konzertfotogra-
fie das gestalterische Element ab, mit fragwiirdiger Begriindung.

spater in einer TV-Sendung ver-
wendet wurde, ohne Wissen der
Fotografin. Die Nutzerin stellt sich
auf den Standpunkt, das Werk sei
nicht geschiitzt, weil es keine be-
sonderen gestalterischen Merk-
male, bzw. keine eigentliche Ori-
ginalitat erkennen liesse. Es liegt
nun am Bundesgericht zu ent-
scheiden, ob diese Fotografie ur-
heberrechtlich geschiitzt ist oder
nicht. Grundsatzlich miisste der
Urheber davon ausgehen kon-
nen, dass die Entscheidung bei
ihm selbst liegt, ob und wie ein
Werk der Offentlichkeit zugdng-
lich gemacht wird.

Auf der folgenden Internetseite
«www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/»
kann der ganze Gesetzestext ein-
gesehen werden. Zur Zeit kdnnen
Kunstschaffende davon ausge-
hen, dass ihre Werke einen guten
Schutz geniessen. Allerdings gibt
es in anderen europdischen Lan-

dern - namentlich Deutschland -
strengere Bestimmungen zum
Urheberrecht, wogegen bei-
spielsweise in den USA das Copy-
right aus der Sicht von Kiinstlern
einen weniger hohen Stellenwert

geniesst.

 Wie wird entlohnt?

Wer ein origindres Werk verwen-
det, ist in aller Regel gegeniiber
dem Urheber entschadigungs-
pflichtig. Es gibt grundsatzlich die
Moglichkeit, das Urheberrecht in-
dividuell abzugelten. Dazu wird
mit dem Urheber ein Vertrag aus-
gehandelt, in dem geregelt ist,
was der Nutzer mit dem besagten
Werk darf und was nicht. Meist
beschrankt sich die Abmachung
auf eine einmalige Verwendung.
Will der Nutzer das Werk ein zwei-
tes Mal veréffentlichen, beispiels-
weise in einer anderen Publikati-
on desselben Verlagshauses, muss

er dafiir eine erneute Zustimmung
einholen und die Verwendung
auch neu honorieren. Gerade in
der Medienlandschaft ist hier
aber eine Verwilderung der Praxis
festzustellen, indem Werke (Texte
und Bilder) fastimmer auch gleich
noch auf der eigenen Homepage
publiziert werden. Zudem werden
des Ofteren im Rahmen einer
«strategischen Zusammenarbeit»
von Zeitungen und Zeitschriften
einzelne Texte, Bilder und auch
ganze Seiten «ausgetauscht». An-
gestellte Journalisten und Presse-
fotografen konnen dagegen in der
Praxis kaum etwas ausrichten, zu-
mal sie in ihren Anstellungsver-
tragen das Recht zur weiteren Ver-
wendung meist pauschal an ihren
Arbeitgeber abtreten. Kritischer ist
die Sache bei freien Mitarbeitern,
die sich allerdings angesichts der
diinner werdenden Luftin diesem
Sektor kaum je zur Wehr setzen.
Doch gerade hier setzen nun die
Interessenverbdande der Nutzer
an. Sie mochten am liebsten, dass
Urheberrechte generell auf die Ar-
beits- oder Auftraggeber liberge-
hen, wie dies in den USA der Fall
ist (wo allerdings die Gewerk-
schaften und Verbdande viel star-
kersind als in Europa). Gerade Fo-
tografen miissten hier hellhdrig
werden, denn in einem solchen
Falle wdre zu kldren, ob das im
Auftrag entstandene Werk fiir die
Eigenwerbung oder fiir Ausstel-
lungen noch frei verfiigbar ware.
Ausserdem konnte sich der Ur-
heber nur sehr schwer dagegen
wehren, wenn sein Werk in einem
anderen Zusammenhang, als dem
urspriinglich vereinbarten, publi-
ziert wiirde.

Massennutzung

Den individuellen Urheber-
rechtsabgeltungen steht die Ab-
geltung aus der Massennutzung
entgegen. Diese Entschadigun-
gen, die sich unter anderem aus
Reproduktion, Auffiihrung und
dem Kopieren eines Werks erge-
ben, werden in der Schweiz von
verschiedenen Verwertungsge-



sellschaften ~ wahrgenommen.
Diese ziehen bei den Nutzern von
geschiitzten Werken eine Gebiihr
ein. Zweimal im Jahr werden die
Urheber dann aufgrund der bei
der Verwertungsgesellschaft ge-
meldeten Werke entschddigt.
An dieser Stelle muss noch darauf
hingewiesen werden, dass ge-
wisse Entschadigungen durch die
Verwertungsgesellschaften von
Gesetzes wegen eingefordert
werden miissen (Beispiel: Foto-
kopien, Abgabe auf Leerkasset-
ten usw.). Die Verwertungsge-
sellschaften unterstehen in den
Bereichen dieser obligatorischen
kollektiven Verwertung einer
doppelten Bundesaufsicht,
namlich durch das Eidgendssi-
sche Institut fiir Geistiges Eigen-
tum und durch die Eidgendssi-
sche Schiedskommission fiir die
Verwertung von Urheberrechten,
welche jeweils die Tarife geneh-
migen muss.

Wie weiter?

Die Nutzerverbande haben - un-
ter anderem auch durch parla-
mentarische Vorstosse — mehrere

ADAPTIVE LIGHTING Aus

Forderungen an die Gesetzrevisi-
on formuliert: Bei der Tarifge-
staltung fiir die Urheberrecht-
sentschdadigungen soll kiinftig

nicht mehr der Ertrag, sondern
der erzielte Gewinn aus der Nut-
zung eines Werkes zu Grunde lie-
gen.

Die Urheberrechte sollen

Ein Fall fiir das Bundesgericht:
Gisela Blau fotografierte Wach-
mann Meili, das Bild ging um die
Welt. Das Ziircher Obergericht
erkennt im Bild keine individuelle
Gestaltung und argumentiert,
«jedermann» hatte dieses Bild
machen kdnnen.

ADAPTIVE LIGHTING EIN

automatisch vom Urheberan den
Produzenten (Auftrags- oder Ar-
beitgeber) iibergehen (soge-
nannter Produzentenartikel).
«Die Schweiz spielt in gewissen
Bereichen des Urheberrechts-
schutzes bereits eine Vorreiter-
rolle. Es ist wichtig, dass auch die
Schweizerische Gesetzgebung
eingebetet ist in die internatio-
nalen Abkommen und in das all-
gemeine wirtschaftliche Umfeld.
Zudem st zu beriicksichtigen,
dass dem Schutz des Urheber-
rechts andere Interessen ge-
geniiberstehen. Eine einseitige
Starkung des Urheberrechts-
schutzes zu Lasten anderer Inter-
essen lehnt der Dachverband der
Urheberrechts Nutzer (DUN) ab.
Dazu gehort auch die Tatsache,
dass der Nutzer beziehungsweise
die Position des Nutzers weder
im heutigen Urheberrechtsgesetz
noch im Entwurf des neuen Ur-
heberrechtsgesetzes wenig the-
matisiert und umschrieben ist»,
sagt Claudia Bolla-Vinzenz, Ge-
schaftsfiihrerin des DUN.

Zudem wird ins Feld gefiihrt,
dass eine zu restriktive Ausle-
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gung des Urheberrechtsgesetzes
die verfassungsmadssigen Grund-
rechte der Informationsfreiheit
und  Meinungsdusserungsfrei-
heit sowie Wirtschaftsfreiheit
beschneiden wiirde. Die Nutzer-
verbande wehren sich ausser-
dem gegen eine drohende Ein-
flihrung einer Folgerechtsent-
schadigung.

Diese wiirde erwirken, dass ein
Kiinstler beim Weiterverkauf sei-
nes Werks durch den urspriingli-
chen Kaufer, erneut entschadigt
wird. Dies insbesondere dann,
wenn ein Werk stark an Wert ge-
wonnen hat. In Bezug auf die
Online-Nutzung fordern sie, dass
der Schopfungsvorgang bei der
Festlegung der Entschadigung
beriicksichtigt wird, dass die ef-
fektive, nicht die potentielle
Nutzung entschadigt wird und
dass die Entschadigung «fiir den
Nutzer tragbar» ist.

Sie argumentieren zudem, dass
es heute Massnahmen gebe, die
dem Urheber erlaubten die Nut-
zung seines Werkes auch im Rah-
men der Digital-Technologie zu
kontrollieren. Tut der Urheber

ENTDECKEN SIE DIE HP PHOTOSMART 945 DIGITALKAMERA MIT ADAPTIVE LIGHTING TECHNOLOGIE.

Licht kommt und Licht geht, ohne Riicksicht auf Ihre Fotos zu nehmen. Das war einmal! Denn jetzt
gibts die neue Digitalkamera HP Photosmart 945. Ausgestattet mit der exklusiven Adaptive Lighting
Technologie, mit einem 56fachen Zoom und 5,3 Megapixel Bildauflssung. Damit schiessen Sie scharfe
und knackige Fotos, auch wenn die Lichtverhdltnisse nicht gerade vielversprechend sind. Haben Sie
keine Angst im Dunkeln. Seien Sie einfach photosmart!

Alle Bilder sind simulier!. Photosmart ist eine eingetragene Marke der Hewlelt Packard Company, LP. © 2003 HewleltPackard Company, LP. nformationen unter www.hp.com/ch oder bei lhrem néchsten HP Handler.




Bei GMC Foto Optik AG:
Alles, was die Welt in
Pixeln festhalt!

Auch mit der neuen Geschifts-

form und unter dem neuen
Namen GMC Foto Optik AG

bieten wir Ihnen alles, was die

WVARTA Photo High Speed Charger

Komplett mit 4 Stk. 2100 mAh Akkus sowie

12V Auto Adapter. Die Ladezeit fiir mitgelieferte
Akkus betrigt lediglich 87 Min. Auch AAA oder
9V Batterien sowie einzelne Zellen lassen sich
damit aufladen. Weitere Vorteile: Ladeanzeige,
Ladeendeanzeige, autom. Umschaltung auf
Erhaltungsladung, Elektronische Ladekontrolle,
Erkennung falsch eingelegter oder schlechter v i i
Zellen. Automatische Abschaltung des Lade- B T Leuchten bringt. Eine kleine
vorgangs nach 90 Minuten.

moderne Welt der Digitaltech-
nologie zu bieten hat. Ob Foto,
Video oder Zubehor: Wir fith-
ren, was die Augen der wach-

senden Anzahl Digitalfans zum

Auswahl aus dem grossen Mar-
kenangebot stellen wir Thnen

hier vor. Das Angebot ist das

RIGOL Caplio 64 WIDE ‘ eine, die Dienstleistungen das

Die «Schwester» der Caplio G4 ist eine von sehr ' i andere, auf das wir Wert legen.
wenigen Digitalkameras mit einem 28 —85 mm " i il i o
Weitwinkel-Zoom! Die optimale Kamera fiir alle Sollten Sie also spezielle Wiin-
Digitalfotografen, die auf Weitwinkel nicht verzichten

& sche oder Fragen haben, zo-
mdchten. !

gern Sie nicht, uns zu kontak-

Yoy onv?

tieren. Denn wir sind erst
dann vollends zufrieden, wenn

es auch Ihre Kunden sind.

Kenko Digi-Konverter

Kenko Weitwinkel- und Teleobjektive fiir digitale
Videokameras und Fotoapparate geniessen zu Recht
einen hervorragenden Ruf bei Profis wie Amateuren.

@t=mrac Digi Taschen

Ein umfassendes Sortiment mit 11 verschiedenen
Digi Taschen. Fiir jede Digitalkamera findet sich
bestimmt eine passende Tamrac Tasche, die
zusitzlich Platz fiir Akkus und Speicherkarten bietet.

GMC Foto Optik AG
Niederhaslistrasse 12
CH-8157 Dielsdorf

Telefon 01 855 40 00
Fax 01 855 40 05

info@gmc-ag.ch
www.gme-ag.ch

e Marken In unserem Sortiment:

IRNIGER WERBEAGENTUR AG



dies nicht, so bekundet er nach
Ansicht des DUN damit gleichzei-
tig den Willen, dass sein Werk
genutzt werden kann.

Folgerrechtsentschdadigung ge-
wiinscht

Die Interessenvertreter der Kul-
turschaffenden madchten die bei
der Revision von 1992 erkampften
Zugestandnisse

nicht wieder

Dieses Postkartenmotiv ist urhe-
berrechtlich nicht geschiitzt, weil
es keine individuellen Gestal-
tungsmerkmale aufweist.

preisgeben. Sie wiinschen sich
ausserdem eine Folgerechtsent-
schadigung, eine echte Biblio-
thekstantieme und ein Vertrags-
recht nach europdischem Vor-
bild. Sie argumentieren, dass ein
starkes Urheberrechtsgesetz auch

Gestalten

im Interesse der Wirtschaft liegt.
Denn das Urheberrecht schiitzt
Innovationen im schopferisch-
geistigen Bereich und sorgt
dafiir, dass der Urheber diese fiir
sich auswerten kann. Ein Glei-
ches kennt man beim Patent-
recht, das Erfindungen im tech-
nischen Bereich schiitzt und das
durch die Wirtschaft ebenfalls
vehement verteidigt wird. Die
Wirtschaftskreise sind beim Ur-
heberrecht aber die Nutzer und
treten hier als Gegner eines star-
ken Urheberrechts auf. Eine
Schwédchung der Position der Ur-
heber kénnte nach Meinung des
Verbands SBf dazu fiihren, dass
kiinstlerische Innovationen un-
interessant werden und das Kul-
turleben in der Schweiz leidet.

Was kénnen Fotografen tun?

Pressefotografen kdnnen der
Verwertungsgesellschaft ProlLit-
teris beitreten und iiber diese
auch das Online- oder Internet-
recht regeln (Tarife, Entschadi-
gungen, Auszahlungen). Sie
konnen aber im Bereich der
Ausschliesslichkeitsrechte  das

Kommen Sie zur

PMA Annual Convention

and Trade Show

INTERNATIONAL

CONVENTION & TRADE SHOW

LAS VEG

Photo Marketing A?ﬁ

umkdampfte Internetrecht auch
von der Mitgliedschaft ausneh-
men, um es ihrem Verlag zu
libertragen. Der SBf erarbeitet
gegenwartig eine Reihe von ur-
heberrechtlich relevanten Do-
kumenten fiir ihre Internetseite
als Hilfestellung fiir die Mitglie-
der aus. Mitglieder kdnnen sich
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ansehen und herunterladen.
Flir die Rechte der Pressefoto-
grafen setzen sich die Verbande
Comedia und SVJ ein. Wichtig ist
in jedem Fall, dass die Fotogra-
fen genau priifen, welche Rech-
te sie abtreten. Denn sind diese
erst einmal vergeben, konnen
im nachhinein keine Forderun-

diese im geschiitzten Bereich
der SBf-Homepage (www.sbf.ch)

gen mehr gestellt werden.
Werner Rolli

copyright Fragwurdiges Gerichtsurteil

Die Diskussionen um das Urheberrecht nehmen manchmal groteske Formen an.
Bedenklich ist, dass Gerichte dariiber entscheiden, was schiitzenswert ist und
was nicht.

So hat unlédngst ein Fotograf Klage eingereicht. Er hatte 1978 im Auftrag einer
Pressefotoagentur in Ziirich ein Konzertbild geschossen. Dieses wurde in der
Schweiz publiziert und auch an das Londoner Biiro der Agentur weitergereicht.
Dieses Archiv wurde spater aber von einer anderen Firma aufgekauft. Der neue
Besitzer verwendete das Bild weiter, indem er Poster und anderes Promotions-
material anfertigen liess. Der Fotograf wehrte sich gegen diese unerlaubte
Zweitnutzung seines Werkes und forderte Schadenersatz.

Das Ziircher Obergericht urteilte nun aber in erster Instanz, das betreffende Foto
sei gar nicht urheberrechtlich geschiitzt, weil es kein Werk im eigentlichen Sinne
darstelle. Die Begriindung hierzu ist allerdings hahnebiichern. Der Fotograf habe
keine Maglichkeit gehabt, auf die Gestaltung des Bildes einzuwirken. Der Sanger
sei im Halbportrat im Profil dargestellt, was eine der géngigsten Arten der Gestal-
tung eines Bildnisses sei. Ausserdem habe der Fotograf ein Objektiv mit fester
Brennweite gewéhlt. Damit sei auch der Bildausschnitt vorbestimmt gewesen (die
Herren haben wohl noch nie etwas von der Perspektive gehdrt) und auf die Wahl
von Blende und Verschlusszeit habe der Fotograf auch keinen Einfluss gehabt ...!
Der Fall liegt derzeit beim Bundesgericht— als Fotograf kann man nur hoffen, dass
dieses fragwiirdige Urteil revidiert wird.

Sie 8
a}ieeZu/eunﬁ

* 12.-15. Februar 2004
Convention Center
' Las Vegas, Nevada, USA

' DIMA Annu‘alifConvention
10.-11. Februar 2004
PSPA Annual Convention
'9.-11. Februar 2004

| Hier trifft sich die

|

| Foto/Imaging Well

jation International

Europedit Office, Legpoldstrasse 236, 80807 Miinchen, Germany,

Telefon: ++49-(0) 89-39.96 86,

t ++49-(0) 89-273 02 91, PMA home page: www.pmai.org

Fotointern 19/03



PR-Anzeige

technologie Der Super CCD SR fokussiert seine
Leistung auf Dynamik und Farbtiefe der Pixel

Zu lange wurden digitale Kame-
ras einzig nach der Anzahl Pixel
bewertet. Inzwischen weiss
man, dass die Auflésung nur
eines von vielen Kriterien ist,
wenn es darum geht, die Qua-
litat digitaler Aufnahmen zu
beurteilen.

Super CCD HR und SR: Zwei Sensoren - entweder
auf Auflésung und Dynamik getrimmt

Fur die vierte Generation des Super CCD hat Fuji-
film beim Super CCD SR vor allem im Bereich des
Dynamikumfangs und der Farbtiefe Feintuning
geleistet — mit sichtbaren Spitzenresultaten,
wahrend der Super CCD HR mit bis zu 12 Megapi-
xeln maximale Auflésung liefert.

Wie viele Pixel braucht ein Bild?

Moglichst viele, war lange Zeit die Antwort, die
man auf diese Frage erwarten konnte. Doch die
Anzahl der effektiv genutzten Pixel des aufge-
nommenen Bildes definiert letztendlich nur des-
sen maximale direkte Ausgabegrésse. Faktoren
wie die Farbtiefe, das heisst, die Anzahl der Hel-
ligkeitsnuancen pro roten, griinen oder blauen
Farbkanal oder der Dynamikumfang, also die
Fahigkeit des Sensors, sowohl in ganz dunklen
wie auch ganz hellen Bildpartien noch Details
wahrzunehmen ohne «abzusaufen» oder zu
Uberstrahlen, geben dem Bild Naturlichkeit in
den Farben, Brillanz und Detailtreue. Stimmen
diese Faktoren, lasst sich mit der Bildbearbei-
tungssoftware schliesslich auch problemlos eine
grossere Ausgabe errechnen, eben interpolieren.

Grosse und kleine Pixel

Fujifilm hat mit der «Super CCD» genannten
Eigenentwicklung schon friih einen komplett
eigenen und einzigartigen Loésungsansatz gefun-
den und diesen laufend verbessert. Jetzt liegt

g 4 ' = = \ 3
Wéhrend beim CCD 3 (links) das Meer im Hinter-
grund nicht mehr zeichnet, liefert der Super
CCD HR auch in den Hosen feinste Details.
bereits die vierte Generation der Super CCD Sen-
soren vor. Mit der jungsten Version, dem Super
CCD SR dieses Imaging Sensors ist es Fujifilm
gelungen, ein Aufnahmemedium zu konstru-
ieren, das dem Film sehr nahe kommt. Denn ganz
ahnlich wie beim Film verschieden grosse Silber-
halogenid-Kristalle zusammenwirken, namlich
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Dynamikumfang des Super CCD 3 (2002)

Dynamikumfang des modernen Super CCD SR

_ Hochempfindliche Schicht

Blauempfindliche Schicht

Griinempfindliche Schicht
Vierter Farbfilter

Rotempfindliche Schicht

Aufbau des Negativiims (Schematische Darstellung) Silberhalogenidkorn

7 Niedrigempfindliche Schicht

Super CCD SR (Schemazeichnung)

Aus der Filmtechnologie: Wie sich beim Farbnegativfilm gréssere und kleinere Silberhalogenid-Kristalle
ergédnzen, sorgen beim Super CCD SR die S- und R-Pixel fir mehr Empfindlichkeit und Dynamik.

grossere fur moglichst grosse Lichtausbeute und
kleinere fur grosstmogliche Scharfe, so arbeitet
auch der Super CCD SR mit grossen S-Pixeln und
kleinen R-Pixeln. Die raffinierte Wabenstruktur
des Super CCD ermdglicht erst diese Entwicklung.
Die bei herkémmlichen Sensoren Ubliche geradli-
nige Anordnung wurde bei allen Super CCD um 45
Grad gedreht, um eine Konfiguration mit relativ
grossen, achteckigen Fotodioden zu erreichen.
Die zwei Pixelgréssen des Super CCD SR bieten
nebst der Scharfeleistung weitere Vorteile. Sollen
Objekte unterschiedlicher Helligkeit fotografiert
werden, kann das zu Problemen fihren: Der Brau-
tigam im dunklen Smoking und die Braut in Weiss
stehen vor dem Kirchenfenster im dammrigen
Altarraum. Der grosse S-Pixel erfasst die Schatten-
zonen rasch, da er ziemlich lichtempfindlich ist.
Jede Kamera wurde aber das Kleid und die leuch-
tenden Glasmalereien Uberbelichten - eine kirze-
re Verschlusszeit dagegen liesse den Brautigam im
Dunkeln. Wenn die Hell-Dunkel-Unterschiede so
sehr auseinanderklaffen, reagiert die Fujifilm
Kamerasoftware und kombiniert die Information
der kleinen und der grossen Pixel optimal.

Gamma-Kurve

Der kleinere R-Pixel steuert den ansonsten grellen
Regionen wie dem Fenster Schattierungen bei, die
er als Erganzung zum S-Pixel besser wahrnimmt.
In kritischen Situationen wird man daher noch fei-
ne Zeichnungen sehen, wo sich ansonsten grelle
Flecken und schwarze Locher auftun.

Die beiden Aufnahmewerte werden nicht einfach
linear miteinander verrechnet. Je nach Aufnah-
mesituation wird von der Kamerasoftware die
Gammakurve angepasst. Der Gammawert stellt
das Kontrastverhaltnis dar: die Schwarzung dunk-
ler Partien im Verhaltnis zur Belichtungszeit. Der
Gammawert sollte nicht immer gleich sein, son-
dern die Schattierungen je nach Situation best-
moglich wiedergeben. Bei der Entwicklung des
Super CCD nutzten die Techniker von Fujifilm die
Erfahrung von mehr als 60 Jahren analoger Foto-
grafie. Wie beim «weicher» oder «harter» arbei-
tenden Fotopapier werden heute mit dem Super
CCD unterschiedliche Kontraste optimal gewahlt.
Das Ziel, ein in jeder Aufnahmesituation ausge-
wogenes Bild zu erhalten, in dem sowohl die
Schatten- und die Lichterzeichnung, jede Farb-
nuance differenziert dargestellt wird und die Bril-
lanz bestechend ist, konnte mit der vierten Gene-
ration des Super CCD erreicht werden.

Die Pixelanordnung des Super-CCD der dritten
Generation (links) und der neue Super-CCD-SR
der vierten Generation (rechts).



	Folgerecht, oder wie oft sollen Künstler an ihrem Werk verdienen?

